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Geschäftsführung  
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 

Herr Droske 

Telefon:  (0221) 221-26144 
Fax       :  (0221) 221-26005 
E-Mail:  ralf.droske@stadt-koeln.de 

Datum: 19.08.2013 

Auszug 
aus dem Beschlussprotokoll der Sitzung der Bezirksvertretung 

Innenstadt vom 13.09.2012 

öffentlich 

7.2.5 Einzelhandels- und Zentrenkonzept Köln  
siehe "Sammelumdruck" vom 27.10.10 
3750/2010 

Beschluss: 
Die Bezirksvertretung Innenstadt stimmt dem Beschlussvorschlag an den Rat zu: 
1. Der Rat beschließt das Einzelhandels- und Zentrenkonzept (Anlage 1 - Langfas-

sung) als städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 
unter Berücksichtigung und Abwägung der Ergebnisse einer umfassenden Öffent-
lichkeitsbeteiligung. Beschlossen werden hiermit insbesondere die Zentren- und 
Standortstruktur, die Abgrenzungen der zentralen Versorgungsbereiche, die 
Steuerungs- und Ansiedlungsregeln sowie die Modifikation der Kölner Sortiments-
liste. 
Der Rat folgt damit auch den Empfehlungen der Projektgruppe Einzelhandelskon-
zept. 

2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes be-
auftragt der Rat die Verwaltung, einen Konsultationskreis unter Beteiligung der In-
teressenvertretungen des Einzelhandels einzurichten. Die Verwaltung wird beauf-
tragt hierzu ein Konzept zu erarbeiten und dem Rat zum Beschluss vorzulegen. 

3. Der Rat nimmt die im Teil B des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes enthalte-
nen Handlungsempfehlungen zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung die 
dargestellten Änderungen zu prüfen. Bei positivem Prüfergebnis erfolgt die Um-
setzung im Rahmen der vorhandenen finanziellen und personellen Möglichkeiten. 
Zur konkreten Ausgestaltung, zur Finanzierung und zur zeitlichen Umsetzung von 
Einzelprojekten sind von den jeweils zuständigen Gremien Beschlüsse im Rah-
men von Einzelvorlagen erforderlich. 



  

4. Der Rat beauftragt die Verwaltung, ein Konzept für die Fortschreibung des Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzeptes zu erarbeiten und zum Beschluss vorzulegen. 

Alternative: Keine  
Den heutigen rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend ist ein umfassender 
Schutz sowie die Stärkung zentraler Versorgungsbereiche ohne ein nach § 1 Absatz 
6 Nr. 11 BauGB beschlossenes städtebauliches Entwicklungskonzept / Einzelhan-
delskonzept nicht durchsetzbar. 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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